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Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan 01-83/A „Adenauerstraße/Teilbereich A“, 
(beschleunigte) Aufstellung 

Ortsteil:  Detmold Nord 
Plangebiet: Im Bereich nördlich der Adenauerstraße, östlich der Siegfriedstraße, südlich 

der Eckenerstraße und westlich der Wolfgang-Hirth-Straße 

Verfahrensstand:   Satzungsbeschluss 

Hinweis: 
Fehlende Gliederungspunkte sind kein Zeichen von Unvollständigkeit des Festsetzungsteils. Die in den 
textlichen Festsetzungen verwendete Nummerierung ist nicht fortlaufend. 

1 Planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 BauGB 

1.1 Art und Maß der baulichen Nutzungen nach § 9 (1) Nr. 1 BauGB 

1.1.1 Art der baulichen Nutzung 

WA 

Zulässig sind: 
- Wohngebäude, 
- die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie 

nicht störenden Handwerksbetriebe, 
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 
 
Ausnahmsweise zulässig sind: 
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
- Anlagen für Verwaltungen. 
 
Die folgenden Ausnahmen sind nicht zulässig:  

- Gartenbaubetriebe,  
- Tankstellen. 

1.1.2 Maß der baulichen Nutzung 

Für das Maß der baulichen Nutzung dieses Bebauungsplanes sind die Grundflächenzahl (GRZ), 
die zulässige Zahl der Vollgeschosse sowie die Höhe der baulichen Anlagen (GHmax.) in m über 
NHN als Obergrenze nach § 16 (2) Nrn. 1, 2, und 4 BauNVO festgesetzt.  

1.1.2.1 Höhe baulicher Anlagen 

Die maximal zulässige Gebäudehöhe (GHmax.) baulicher Anlagen beträgt 171,00 m über Nor-
malhöhennull (NHN). Als oberer Bezugspunkt gemäß § 18 (1) BauNVO gilt für die festgesetzte 
Höhe der oberste Gebäudeabschluss.  

Eine Überschreitung der zulässigen Höhe von baulichen Anlagen für technisch erforderliche, un-
tergeordnete Bauteile (z. B. Schornsteine, Masten, technische Aufbauten für Aufzüge etc.) kann 
gem. § 16 (6) BauNVO ausnahmsweise zugelassen werden. Die technische Erforderlichkeit ist im 
Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen. 
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1.4 Flächen für Nebenanlagen, die auf Grund anderer Vorschriften für die Nutzung von Grund-
stücken erforderlich sind, wie Spiel-, Freizeit- und Erholungsflächen sowie die Flächen für 
Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten gem. § 9 (1) Nr. 4 BauGB 

1.4.1 Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO 

Nebenanlagen und Einrichtungen sowie der Versorgung des Gebietes mit Elektrizität, Gas, Was-
ser und Wärme dienende sowie fernmeldetechnische Nebenanlagen sind außerhalb der überbau-
baren Flächen ausnahmsweise zulässig. Nebenanlagen und Einrichtungen gem. § 14 (1) BauN-
VO sind jedoch nicht im Bereich zwischen Straßenbegrenzung und straßenseitiger Baugrenze 
inkl. ihrer seitlichen Verlängerung (Vorgarten) zulässig.  

1.20 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB i. V. m. § 44 BNatSchG 

Artenschutz 
Zur Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG ist aus-
zuschließen, dass 
- wild lebende Tiere der besonders geschützten Arten verletzt oder getötet oder ihre Entwick-

lungsformen aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden (§ 44 (1) Nr. 1 
BNatSchG), 

- wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 
der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 
gestört werden (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG), 

- Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden 
(§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) als auch dass 

- wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen, sie oder ihre 
Standorte beschädigt oder zerstört werden (Zugriffsverbote) (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG). 

 
Zur Vermeidung dieser Verbotstatbestände sind im Rahmen der Gebäudeabrisse notwendige 
Baumfällungen und Gehölzrodungen außerhalb der Vogelbrutzeit in den Monaten Oktober bis 
Februar durchzuführen. Sind Fällungs- und Rodungsmaßnahmen innerhalb der Fortpflanzungs- 
und Aufzuchtzeit nicht zu vermeiden, müssen alle potenziell relevanten Baumstrukturen auf das 
Vorhandensein von Vogelbruten geprüft werden. Wird ein besetzter Brutplatz festgestellt, sind die 
Fällungs- und Rodungsmaßnahmen auf einen Zeitpunkt nach der Brut und Aufzucht zu verschie-
ben. Abweichungen bedürfen der Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörde. 
 
Die vom Abriss betroffenen Gebäude sind zeitnah vor dem Abriss auf das Vorhandensein von 
Fledermäusen zu prüfen. Werden Fledermäuse nachgewiesen, ist die Untere Naturschutzbehörde 
zu informieren. 
 
Zur Gewährleistung der Umsetzung der genannten Minderungs- und Vermeidungsmaßnahmen ist 
es notwendig für die Abrissmaßnahmen eine ökologische Baubegleitung ab Leistungsphase 5 
(Ausführungsplanung) mit auszuschreiben. Diese ist dafür zuständig, dass alle genannten Maß-
nahmen im Sinne des Artenschutzrechts umgesetzt werden. 
 
Zu erhaltende Bäume sind während der Abriss- und Baumaßnahme gem. der DIN 18920 fachge-
recht zu schützen. Die fachliche Überprüfung hat durch eine ökologische Baubegleitung zu erfol-
gen. 

1.21 Die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu Gunsten der Allgemeinheit, eines Erschlie-
ßungsträgers oder eines beschränkten Personenkreises zu belastenden Flächen gem. § 9 
(1) Nr. 21 BauGB 

Das Geh-, Fahr- und/oder Leitungsrecht darf in seiner Lage, Breite und Länge von der Festset-
zung räumlich abweichen oder entfallen, wenn die Erfüllung des Nutzungszwecks möglich bleibt. 
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1.24 Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 

Auf der bezeichneten Fläche für „besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädli-
chen Umwelteinwirkungen“ im Sinne des BImSchG sind passive Schallschutzmaßnahmen zu tref-
fen. Bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Gebäude sind bauliche und sonstige Vorkehrun-
gen zur Lärmminderung vorzunehmen. 
 
Dabei dürfen in den Aufenthaltsräumen Innengeräuschpegel von 30 dB(A) nachts und 40 dB(A) 
tags sowie in den Kommunikations- und Arbeitsräumen Innengeräuschpegel von 45 dB(A) tags 
nicht überschritten werden. Sofern diese Werte nicht durch Grundrissanordnung und Baukörper-
gestaltung eingehalten werden können, sind schallschützende Außenbauteile beispielsweise 
Fenster-, Außenwand-, Dachkonstruktionen und Rollladenkästen zu verwenden (Luftschalldäm-
mung von Außenbauteilen). Für die Ausführung raumabschließender Bauteile von Aufenthalts-
räumen (§ 2 (7) BauO NRW) sind die in der DIN 4109-1 - Abschn. 7 - (Ausgabe Jan. 2018) festge-
legten Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen vorzusehen. Bei Außenbau-
teilen von schutzbedürftigen Räumen, können die gesamtbewerteten Schalldämmmaße R´w,ges in 
db(A), deren Berechnung nach DIN 4109-1 (Gleichung 6) erfolgt, wie folgt angesetzt werden: 
 

Maßgeblicher Außenlärmpegel La 

nach DIN 4109 (2018-01) 
Lärmpegelbereich R´w,ges der Außenbauteile in 

dB 

65 III 
Wohnungen ≥ 35 
Büros ≥ 30 

70 IV 
Wohnungen ≥ 40 
Büros ≥ 35 

 
Der maßgebliche Außenlärmpegel La ist in der Planurkunde durch Linien mit beigefügten dB(A) 
Angaben dargestellt. Das gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß R‘ w,ges ergibt sich, unter Be-
rücksichtigung der unterschiedlichen Raumarten, aus der Subtraktion des Raumnutzungswertes 
(vgl. DIN 4109-1 - Abschn. 7) vom ausgewiesenen maßgeblichen Außenlärmpegel.  
Nach dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des 
Landes NRW vom 07.12.2018 (MBl. NRW S. 739) – Verwaltungsvorschrift Technische Baube-
stimmungen NRW - , ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens vom Bauher-
ren/Antragsteller auf den Einzelfall abgestellt der Nachweis der Schallschutzmaßnahmen nach 
DIN 4109-1 „Schallschutz im Hochbau“ Teil 1 und DIN 4109-2 „Schallschutz im Hochbau“ Teil 2 
(Stand: 2018) zu erbringen. 
 
Für Balkone, Terrassen und Loggien, die einen Beurteilungspegel von > 60 dB(A) im Tagzeitraum 
(6 bis 22 Uhr) aufweisen, sind Schallschutzmaßnahmen zu treffen. Durch diese muss sicherge-
stellt werden, dass der v. g. Beurteilungspegel im Tageszeitraum auf dem Außenwohnbereich 
nicht überschritten wird.  
 
Ausnahmen und Abweichungen von den aufgeführten Festsetzungen können zugelassen werden, 
wenn durch einen anerkannten Sachverständigen nachgewiesen wird, dass geringere Maßnah-
men ausreichen und keine schädlichen Umwelteinwirkungen verursacht werden. 
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1.25 Für einzelne Flächen oder für ein Bebauungsplangebiet oder Teile davon sowie für Teile 
baulicher Anlagen mit Ausnahme der für landwirtschaftliche Nutzungen oder Wald festge-
setzten Flächen gem. § 9 (1) Nr. 25 BauGB 

1.25.1 a) das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 (1) Nr. 
25 a BauGB und  
b) Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sons-
tigen Bepflanzungen sowie von Gewässern gem. § 9 (1) Nr. 25 b BauGB 

Pro 400 m² Grundstücksfläche ist ein standortgerechter Laubbaum zu pflanzen. Als Mindestquali-
tät wird festgesetzt: Hochstamm, 3 x verpflanzt, mit Ballen, Stammumfang 12 - 14 cm. Bäume die 
auf der Grundstücksfläche erhalten bleiben können, werden angerechnet. 
 
Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind bis auf die Zulassung baulicher Anlagen, die 
notwendigen Geh- und Fahrflächen sowie technischer Infrastruktur vollflächig mit bodendecken-
der Vegetation (Rasen, Gräser, Gehölze und Stauden) zu begrünen und auf Dauer zu erhalten. 
Abgängige Pflanzen sind zu ersetzen.  

1.25.4 Pflanzbindungen 

Die Erstellung der Pflanzungen sowie die fünf Jahre umfassende Fertigstellungs- und Entwick-
lungspflege der Pflanzungen hat entsprechend den anerkannten Pflanz- und Pflegerichtlinien zu 
erfolgen (DIN 18 916 und DIN 18 919). 
Die entsprechend den o. g. Festsetzungen zu erfolgende Bepflanzung der nicht überbaubaren 
Grundstücksfläche ist nach Abschluss der Fertigstellungspflege auf Dauer zu erhalten. Abgängige 
Sträucher und Bäume sind nachzupflanzen. 

2 Gestaltung der Gebäude und baulichen Anlagen im Bereich des ”Allgemeinen 
Wohngebietes” gem. § 9 (4) BauGB i. V. m. § 89 BauO NRW 

2.5 Gestaltungsvorschriften für Gärten und Freiflächen 

2.5.1 Bauliche Anlagen im Vorgartenbereich 

Im Vorgartenbereich, d. h. zwischen der Begrenzung der öffentlichen Verkehrsfläche und der 
Baugrenze ist eine Nutzung für gewerbliche Zwecke oder die Lagerung von Gegenständen aller 
Art (einschließlich Müllbehältnisse) nicht zulässig. 

2.5.3 Werbeanlagen 

Im WA-Gebiet sind an jeder Stätte der Leistung Werbeanlagen/Hinweisschilder bis zu einer Größe 
von insgesamt maximal 1,5 m² und bis zur Höhe der Brüstung des ersten Obergeschosses flach 
auf der Hauswand des Hauptgebäudes zulässig. 
 
Auf Dächern sind Werbeanlagen unzulässig. 
 
Unzulässig im Plangebiet sind Laufbildwerbung, Lichtblitzwerbung und in ihrer Helligkeit ständig 
wechselnde Leuchtwerbung. 

3 Nachrichtliche Übernahmen/Hinweise 

3.1 Kultur- oder erdgeschichtliche Bodenfunde oder Befunde 

”Wenn bei Erdarbeiten kultur- oder erdgeschichtliche Bodenfunde oder Befunde (etwa Mauer-
werk, Tonscherben, Metallfunde, dunkle Bodenverfärbungen, Knochen, Fossilien) entdeckt wer-
den, ist nach §§ 15 und 16 des Denkmalschutzgesetzes die Entdeckung unverzüglich der Ge-
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meinde oder der LWL-Archäologie für Westfalen, hier im Auftrag: Lippisches Landesmuseum, 
Ameide 4, 32756 Detmold, Tel.: 05231/99 25-0; Fax: 05231/99 25-25, anzuzeigen und die Entde-
ckungsstätte drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten.”  

3.2 Ordnungswidrigkeiten 

Verstöße gegen die gemäß § 89 BauO NRW im Bebauungsplan aufgenommenen Festsetzungen 
über die äußere Gestaltung baulicher Anlagen werden gemäß § 86 BauO NRW als Ordnungswid-
rigkeiten geahndet. 

3.3 Kampfmittelbelastungen 

Nach den Erkenntnissen des Kampfmittelräumdienstes ist nicht auszuschließen, dass Kampfmittel 
im Boden vorhanden sind. Aus diesem Grund sind Erdarbeiten mit entsprechender Vorsicht aus-
zuführen. Insbesondere sind die persönlichen bzw. organisatorischen Maßnahmen vor Beginn der 
Arbeiten bzw. bei Kampfmittelfunden zu beachten. Die Erläuterungen zu dem Begriff „Aushubar-
beiten mit der gebotenen (besonderen) Vorsicht ausführen“ der Bezirksregierung Arnsberg, 
Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe, 58099 Hagen vom 29.10.2006 sind demzufolge 
anzuwenden. Ist bei der Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub außergewöhnlich verfärbt 
oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und es ist 
unverzüglich der Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe durch die örtliche Ordnungsbe-
hörde (Tel.: 0 52 31 / 977-535) oder Polizei (Tel.: 0 52 31 / 60 90) zu verständigen. 

3.4 Verwertung von Regenwasser der Dachflächen 

Grundsätzlich ist es wasserwirtschaftlich und ökologisch sinnvoll und empfehlenswert, das ge-
sammelte Niederschlagswasser der Dachflächen etc. in einem Sammelbehälter (Zisterne o.ä.) 
aufzufangen und mit einer Brauchwassernutzungsanlage (z.B. für Toilettenspülung, Gartenbe-
wässerung etc.) zu kombinieren. Die Anlage ist über einen Notüberlauf mit der städtischen Kana-
lisation zu verbinden. 

3.5 Verwertung des Bodenaushubs 

Gemäß § 3 Abs. 7 i. V. m. § 4 Abs. 2 der Satzung über die Abfallentsorgung im Kreis Lippe soll 
Bodenaushub innerhalb des Plangebiets verbracht werden, soweit dies technisch möglich ist. Bo-
denaushub, der nicht innerhalb des Plangebiets verbracht werden kann, ist nach § 7 Abs. 2 KrWG 
(2012) in der derzeit gültigen Fassung vorrangig stofflich zu verwerten. 
Belasteter Bodenaushub ist ordnungsgemäß zu entsorgen. Dabei sind die Vorgaben des KrWG 
sowie dessen untergesetzlichen Regelwerke, insbesondere die Verordnungen über Verwertungs- 
und Entsorgungsnachweise (Nachweisordnung, 2006) in der derzeit gültigen Fassung zu beach-
ten. 

3.6 Verwertung von Mutterboden 

„Nach § 202 BauGB in Verbindung mit DIN 19815 ist bei Errichtung oder Änderung von baulichen 
Anlagen der Oberboden (Mutterboden) in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung zu 
schützen. Er ist vordringlich im Plangebiet zu sichern, zur Wiederverwendung zu lagern und spä-
ter wieder einzubauen.“ 

3.7 Freiflächengestaltung 

Mit dem Bauantrag ist ein qualifizierter Freiflächengestaltungsplan einzureichen, der mit der Stadt 
Detmold, Team 6.5 Freiraumplanung und Umweltschutz abzustimmen ist. Die abgestimmte Pla-
nung ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens als Auflage in die Baugenehmigung aufzu-
nehmen und umgehend nach Fertigstellung der Hochbauten zu realisieren. 
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4 Rechtsgrundlagen 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) in der derzeit gültigen Fassung. 
 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 
S. 3634) in der derzeit gültigen Fassung. 
 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauN-
VO -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) in der derzeit gülti-
gen Fassung. 
 
Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 – BauO NRW 
2018) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.07.2018 (GV NRW S. 421) in der derzeit gül-
tigen Fassung. 
 
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz  
- BNatSchG -) vom 29.07.2009 (BGBl I S. 2542) in der derzeit gültigen Fassung. 
 
Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutzgesetz-LNatSchG 
NRW-) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.11.2016 (GV NRW S. 934) in der derzeit gül-
tigen Fassung. 
 
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Ge-
räusche, Erschütterungen und ähnlichen Vorgängen (Bundes-Immissionsschutz-Gesetz - 
BImSchG -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 1274) in der derzeit 
gültigen Fassung. 
 
Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Ver-
kehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV -) vom 12.06.1990 (BGBl. I S. 1036) in der derzeit 
gültigen Fassung. 
 
Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90 -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58) in der derzeit gültigen Fassung. 
 
Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG -) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 08.07.2016 (GV NRW S. 559) in der derzeit gültigen Fassung. 
 
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG -) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) in der derzeit gültigen Fassung. 
 
Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen (Denk-
malschutzgesetz - DSchG -) vom 11.03.1980 (GV NRW S. 226, 716) in der derzeit gültigen Fas-
sung. 
 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 94) in der derzeit gültigen Fassung. 
 
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten 
(Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG -) vom 17.03.1998 (BGBI. I S. 502) in der derzeit 
gültigen Fassung. 
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Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Be-
wirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz – KrWG) vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 
212) in der derzeit gültigen Fassung. 
 
Hinweis zu den herangezogenen DIN-Normen 

Die DIN-Normen können beim Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, in gedruckter Form, auf 
elektronischem Datenträger oder per Download-Verfahren von der Internetseite 
www.beuth.de bezogen werden. Ebenso können sie im Fachbereich Stadtentwicklung bei 
der Stadt Detmold, Ferdinand-Brune-Haus, Rosental 21, Hintergebäude, 1. Etage eingese-
hen werden. 


